
Bericht über das Ergebnis der Prüfung der Bahnbrücken in der Baulast der
Stadt Mahlberg

a.) Der Gemeinderat nimmt vom Bericht des Büro Hampf Consult, Offenburg über das
Ergebnis der Prüfung der drei Bahnbrücken "Schmiedewegbrücke",
"Feldstraßenbrücke" und "Fußgängerbrücke Bahnhof', welche sich in der Baulast
der Stadt Mahlberg befinden, Kenntnis.

b.) Der Gemeinderat nimmt die aktuelle Kostenschätzung zur Kenntnis

c.) Die Festlegung des zeitlichen Ablaufes (Reihenfolge bzw. Prioritätenliste der zu
sanierenden Bahnbrücken) erfolgt nach der Vorstellung des
Untersuchungsergebnisses und nach der Beratung im Gremium.

d.) Der Gemeinderat nimmt das Ergebnis über die Prüfung der Vereinbarungen
- Erdungen Bahnbrücken) durch den Rechtsanwalt Herrn Wurster
(W2K) zur Kenntnis.

STADT MAHLBERG Beschlussvorlage
Anlage: - email W2K vom 20.01.2017 - Prüfung Vereinbarungen

(Anlage l)
- Vereinbarung Schmiedewegbrücke (Anlage 2)
- Vereinbarung Feldstraßenbrücke (Anlage 3)

Vereinbarung Fußgängerbrücke am Bahnhof (Anlage 4)
- email W2K vom 20.03.2017 -- Ergebnis Prüfung

Vereinbarungen (Anlage 5)
- Kostenschätzung Brückensanierungen Büro Hampf
Consult (Anlage 6)

- öffentlich -
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Sachverhalt

Im Juni 2009 wurde vom Büro Hampf Consult, Offenburg bereits eine
Bauwerksprüfung der Brücken über die Deutsche Bahn "Schmiedewegbrücke",
"Feldstraßenbrücke", "Fußgängerbrücke Bahnhof' durchgeführt. Die eigentliche
Sanierung wurde seinerzeit aus unbekannten Gründen nicht an Angriff genommen

Des weiteren wurde im April 20011, ebenfalls durch das Büro Hampf Consult,
Offenburg betreut, ein Erdungskonzept für die Erdung der Bahnbrücken erstellt

Am Donnerstag, den 19.01.2017, fand bezüglich der Erdung der Bahnbrücken ein
gemeinsamer Besprechungstermin im Rathaus l statt. Teilgenommen haben, ein
Vertreter der DB, die Firma Mailänder Consult, das Büro Hampf Consult, sowie die
Stadt Mahlberg. In dem Gespräch stellte sich heraus, dass es eine Vereinbarung gibt,
welche die Zuständigkeit der Erfüllung der Ausführungspflicht Erdung Bahnbrücken
festschreibt. Die Stadt Mahlberg war nicht in Besitz dieser drei Dokumente (Anlage 2
- 4); bei dem Termin wurden sie von der DB vorgelegt. Im Anschluss an den Termin
wurden die Vereinbarungen zur Prüfung der Zuständigkeiten, an den Rechtsanwalt
Herrn Wurster (W2K) gesendet (Anlage 1). Es hat sich herausgestellt, dass nicht die
Stadt Mahlberg, sondern die Deutsche Bahn für die Brückenerdung verantwortlich ist
(Anlage 5).

Im Haushalt 2016 und 2017, wurden erneut Mittel für die Bauwerksprüfungen der
Brücken über die Deutsche Bahn bereitgestellt, welche dann auch im laufenden Jahr
2017 durchgeführt wurden. Das aktuelle Prüfungsergebnis liegt dem Büro Hampf
Consult vor, welches in den nächsten Tagen der Stadt Mahlberg übergeben wird.

Daraus folgend konnte dann das Büro Hampf Consult eine Kostenschätzung über den
Sanierungsaufwand ausarbeiten (Anlage 6). Die weitere Vorgehensweise (Ausführung,
Kostenfortschreibung, usw.) wird Herr Hampf selbst in der Gemeinderatssitzung am
13.11.2017 präsentieren.

sehen

Katrin Moser Benz, BqYgermeiëter



Katrin Moser

Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Anlagen:

Marco Spitzer

Freitag, 20.Januar 2017 07:50
wurster@w2k.de

Erdung von 3 Bahnbrücken im Stadtgebiet Mahlberg/ Vereinbarungen zur

1701 1 9.Brücke am Bahnhof.pdf; 170119.Feldstraßenbrücke.pdf; 170119

.Schmiedewegbrücke.pdf

Sehr geehrter Herr Wurster,

seit einigen
Mahlberg.

Gestern fand ein Besprechungstermin bei uns im Hause statt. Anwesend waren die folgenden Personen:

Vertreter der DB: Herr Rolf Frenk

Mailänder Consult: Frau Hestiningtyas, Herr Sch
Büro Hampf Consult: Frau Göpel, Herr Hampf
Stadt Mahlberg: Frau Moser

Nach einigen Wortgefechten über die Tis
Missverständnisse aufgetan haben.

Seit Jahren konnte niemand die Vereinbarung(Eisenbahnkreuzungsgesetz) finden, bis zum gestrigen Tag.

Mailänder hat uns Kopien überlassen, die wir Ihnen in der email beigefügt haben. Wo die Originale sind, und wer
diese hat, hat niemand von sich gegeben.

Es hat sich der Begriff Schutzerdung, und Gefahr in Verzug aufgetan.

Unser Anliegen, bzw. 1. Schritt ist zu wissen, wie wir der Erfüllungspflicht nachkommen müssen:

diinp in den Vereinbarungen? Müssen wir uns darum kümmern, oder ist dasWas bedeutet der Begriff Sc
Angelegenheit der DB.

Hli'Hll iËH:lllËiSëlE$H$B B:äB8="'':
Wir können auch gerne telefonieren.

Für Ihre Bemühungen im Voraus besten Dank

biet
Jahren läuft mehr oder weniger,r

errer

Sche hinweg, hat sich herausgestellt, dass sich eine MengeSr

hutzer

das Projekt mit den 3 zu erdenden Bahnbrücken im Stadtge

Mit freundlichen Grüßen

i.A. Katrin Moser
Leiterin Bautechnisches Amt

Stadt Mahlberg
Rathausplatz 7
77972 Mahlberg
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Unbefugte Empfänger werden gebeten, die Vertr

ber einen Übertragungsfehler zu informieren.U
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.'t Vereinbarurlg...!!bet eine

Maßig
1::b Idsht jbßr\lëkë
11)ahn trQckQ 4CXD km 't7't ,4'2'1

Zwj.schen der

::::::==: ,'====:=::
vertreten durch di.e Bundesbahnditekti.on

ä Bundesbahn genannte

und

rtreten durch die stadt Mahlbergr nachder Stadt M&hlbergr ve
stehend stadt genannte

lrjrä gemäß S 5 des Eisenbahnkteuzungsgesetzes (Estg) i.n der

Fassung vom 2]..03.1971 (BGBI 1 337) folgende~"v
v e t e i n b a r u n g

getroffen

s l

i

':' ".T

(2) Aus Gründen der Sicherheit
und der Abwicklung des Verkehrs
R ,a{. stadt eine Änderung dec

vec].anger die Bundesbahn und die
dpn Straßenilberfiihrung-bestehen {;m),. .l.+;:l.tüu,

l <a,ö /,2/
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S 2

Art yng Ppfgpg der Maßn4blBg

(1) Beschreibung der Maßnahne

a) 1. Umlegung aller ilü Bahnbereich beEind]ichen (fa]].s
erforderlich) Bahndlenstleitungen sowie Änderung
der Oberleitung.

L':' /..' 2. Beseitigung bzw. Ver.lesung von Ver und Entsorgungs
le i.tungen mit zugehört ig.eh. Anlagen.

3 . Sicherungsmaßnahmen gegenüber dem Eisenbahnbetrieb
während der Bauzeit.

4 Rückbau der stillgelegten Kläranlage.

5 Verdolung des vorflutgrabens

b) Erstellung der Sttaßenbriicke als Drei.feld-Spannbeton
Platte. Brückenklasse 60 n. DIN 1072

[. Die ].ächten Weiten betragen 11.95/25r50/16r00 m

Die lichte Höhe von SO bi.s KIJK im ungünstigsten
Fall ist.pi.t".6,40 h vorgesehen.J

2. Gesantbreltë' des Überbaues BROD m. Sie setzt sich
zusammen aus 0.50 m Gesimsl 5rS0 m Fahrbahn,, ]..50 m
Gehweg und 0r50 m Gesims. Die Konstruktionshöhe
wird mit 0 ,85 m angegeben.

c) Die Gesamt-Straßenbaustrecke beträgt ca. 570 m. die
Fahrbahnbrei.te 5.SO m. Die Böschungen werden mit hei
mischen Hölzern bepflanzt

+



d) Abbruch der alten Brücke

(2) Im libri.gen gelten die Unterlagen und p].äRep denen die Be
teiligten zugestinnt haben.

(3) Die geprüften Ausführungspläne und Berechnungen (Statik)
des Lehrgerüstes lu Gleisbeteich und voD Baubehelfen oder
Bauteilen, auf di.e Eisenbahnradlasten eiDwitkenP sind nin-
destens 3 Wochen vot Arbeitsaufnahne det Bundesbahn zur
i)berprüfung und Zustiimßtung vorzulegen.

i.

}

l

* '''\ S 3

Für dle Maßnahme wird von der Stadt ein Genehmigungsverfahren
nach BBauG S 125.2 durchgeführt.

S 4

(1) Di.e Bundesbahn Eiihrt die i.n S 2 Abs. l a). 1. aufgeeiihrten
Maßnahmen dutchp die Stadt Mahlberg alle übrigen Maßnahmen.

')

Der Baudurchfiihrende ist air die Ausschrei.bungr Vergabe
und Vertcagsabwicklung nit dem Unternehmer zuständig.

(2) Aufträge füt Leistungen bis zum Betrag von 100 000.-.- DM

diirEen ohne vorherige Bestätigung des anderen Betet.lis-
ten vergeben werden.



(3) FiihE:t eln Beteiligter Maßnahmen dulchr dle Einwirkungen
auE Anlagen des anderen oder den Verkehr haben köRnenr

so wj.rd et vorher dessen Zustimmung einho;en.

(4) Kit den Bauarbeiten so]]., !9iËSbgltlich der Mlttelbereit-
stellung durch die Kostenträger
vorausslchtliches Ende der Arbeitens 1987 ]
Di.e Gesamtbauzelt beträgt voraussichtlich 18 Monate.

CS) Nach Fertigstellung des Bauwerks findet eine gemeinsame
Abnahme statt

}

''' ".
der Brüëkeneiiizelblätter (je 2Each) .

S 5

t..:ß

"' ili;=:li ::::;llßll::Fl: :ll:l
schließlich Umsatzsteuer) (siehe Anlage)

ä

lli,l :HI #:::=JI.:=:="



von den kreuzungsbedingten Kosten entfallen nach S 12 Nr. 2
EK[G auf die Bundesbahn 51r5 $ = ]. 751 000r

auf die Stadt Mahlberg 4815 $ = 1 649 DOOR

Die Einzelhei.ten der Kostentei]ung nach S ].2 NË. 2 ESTG

ergeben sick) aus der Anlage.

(3) Anfallende Umsatzsteuer gehört zur KQstelMässei
Die Bundesbahn zahlt die von der Stadt in Rechnung geste]].te
umsatzsteuer unter den Votbehaltr daß eine Ausgleichung
erfolgte sobald und soweit eine höchstrichterliche Ent-
scheidung oder eine endgü].tage Entscheidung der Fi.banz'=

verwaltung di.e Unsatzsteuerpflicht für die det Stadt bel
Kreuzungsmaßnahnen zu leistende Kostenerstattung verneint
und die Stadt von der Zahlung der Umsatzsteuer Eür den
hier behandelten Kreuzungsfall frei.gestellt Vitä.

i.

(4) FÜr die Berechnung der Personal.kosten nach S 4 Abs. 2 Nr. l
der 1. EKTV gelten die jeweils.gen vom Bundesmi.mister air
Verkehr bekanntgegebenen Dutchschni.ttssätze (unmi.ttelbare
Kosten ohne Gemeinkosten vgl. Schreiben des BMV vom 03.11.1966
- StB 2/E l Lkb - 53 B 66 1 -).

(5) Die Beteiligten werden Verwaltungskosten nach S 5 der 1. EK[V
in Höhe von 10 v.H. der von ihnen aufgewandtën Grunderwerbs-
und Baukosten in Rechnung ste].len.

'\

(6) Kosten für Betriebserschwerni.sse während der Bauzeit ge'
hör en zur Kostenmasse

(7) Die endgültigen Kosten ergeben sich aus der Schlußabrechnung



6 -

S 6

(1) Die Bundesbahn leistet Abschlagszahlungen nach dem Bau-
fortschritt auf di.e Kosten der Maßnahmen die vom anderen

Beteiligten durchgeführt wird.

(2) Der endgültige Zahlungsausglelch wird unverzilglich nach
übersendung und prüfung der Kostenzusanmenste]].ung durch-

ll:illilil::F::ll:ll: fë11:Ö:%;:::, :
Die Nachweisung über die Höhe der Gesamtkosten fertigt
die Stadt Mah].berg .

S 7

(1) Für die Erhaltung der Kteuzungsanlagen gi.]t S ].4 ESTG.

Danach erhält

a) die Bundesbahn die Bahnanlagen einschl
schutzerdungen

l
b) di.e Stadt di.e Sttaßenanlagen einschli.elli.ch t3berEührungs

bauwerk mi.t BerÜhrungsschutz.

(2) File Etha].tungsmaßnahnenr die Anlagen des anderen Beteiligten
betreffen. wird dessen vorherige Zustimmung eingeholtr
es sei deDnr daß Gefahr in Verzug ist. Dabei werden auch
der Umfang der Mitbenutzung der Anlagen des anderen Be-

e.-.a..l;,.h- al i-hPrheitsvorketlrungen
tei.legten s

festgelegt
ggoele

t
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(3) Dle Eisenbahnan].aßen werden Eigentum äer Bundesbahnr die
straßenanlagen Eigentum der Stadt

S 8

(1) Das i.m Brückenbeteich anfall.ende OberElächenwasser wird
tiber die vorhandene Kanalisation (VorElutgraben) abgeleitet

l

\

(2) Gegen Anprall von Sttaßenfahrzeugen werden dle Mittel.stiltzen
mi.t Distanzleitplanken entsprechend ARS 20/1972 - Bild 9 -
geschützt

(3) Stadt und Bundesbahn gestatten sich gegensei.tig d3s Verlegen
ihrer Leltungeni Vcrsorgungs-P Signal- oder Fernmeldeanlagen
unentge].tl i.cb. Di.ese Leitungen adel Anlagen vetblei.ben
jedoch im Eigentum des jeweiligen Gestattungsnehmers und
sind von ihm auE seine Kosten zu erhalten.

(4) Sicherheit und Abwi.eklunq des Verkehrs auf den siGI) kreuzen
den Verkehrswegen dürfen durch die Leitungen oder Anlagen
ni.cht beet.nträchtlgt werden.>
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Vertragsergänzungen bedürfen der SchriEtforlü

S lo
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lfq' Diese Vereinbarung wird beach ausgefertigt.
Die-:Betet,listen

' . ; ' '
erhalten je 3 Ausferti.jungen.

M&h].berge den SI'-/tÖ-$/
den E!- 40
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Vereinbar

zwischen

dem Land Baden-hrürttemberg, vertreten durch das Regierungspräsi.daum

genarmt

und

der Stadt Mahlberg, verübten durch den Bürgermeister der Stadt,
näëhstehend - Stadt

und

der Deutschen Bundesbahn, vertreten durch die Bundesbahndirekti.on
Karl.sruhe, nachstehend - DB - genarunt

Über

cii.e Beseitigung des Bahnüberganges Wp 275 im Zuge der zwei.gleisigen
Hauptbahi ]qlarlsiuhe - Basel (Bahn-km 171 1810) .auf Gemarkung blahl-
berg ; durch d.en Bau eine!..glSrlqenüb.
eines Fußgängersteges über die Bahnanlagen in Bereich des Jetzigen
Bahniiberganges.

}

$ 1

1. Das Land und die ÖË beabsichti.gen den Bahnübergang im Zuge des
Ausbauen der Landesstraße I04 äuf Gemarkung Mahlberg zur
Sicherheit und besseren Abwicklung des Verkehrs zu besQi:ligen.

2. Da der vorhandene Bahnhof OrsQbwQlerp sowie die Bebauung"die
Besëltiguög des Ëahnübergangës an der gleichen Stelle nicht zu-

.h ,"$nd dln T.nndnKntraÄe ]04 vera.ext, di.e Linlenfühfung verläß )

Z
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bessert .und nach .-dem vöm StraßënbëIAäüt -Offezlburg , unten . dein

l0.7. 1 969 aufge.stellten tiiid Üf)m .lpp$nminiëteri.um Baden-lltirttöhberg
unter dem 8.4.1970 genëhmigtep .RE-entwurf, bei Bahn-kh 172,006,
kreuzungsfrei über äie Bahn gefiihr't.

Für die Fußgänger vrird im Ber'eich des Jetzigen BahnUberganges
ei.n Fußgängersteg iibex' die Bal)ilänlagen nach den Entwiirfën der
Stadt ërstellt.

3

$ 2

Technische Grunde.aßen

Di.e Landesstraße 104 erhält eine Kronenbreite von ll ,50 m (RQ

11 ,5) und ei.në befestigte Baht'bälmbrëite von 8,50 m.

Die Bahnan].aßen werden durch eine 4 eldbriick.e der Brückenklasse
60 übefbriickb. Di.e Stützvleiten der Fe].der betragen 15,0 m -
15,0 m - 14,5 m - 1210 m. Äu:f bei.den Selten der Brücke wi.rd
ein 1 ,75 m bz'eiter Sehr'ammbord mit Bedienungssteg angeordnet
(gruessen z\fischen Hochbordstein und Geländer) . l)er Sgju'atnla-
bord Ist vom Bedienungssteg durch eine Di.stanzleitplanke ge-
trezlnt. Die gesamte BT'ecke wird in Ortbeton erstellt. Im Be-
reich des Batlniiberganges xrird ei.n Fußgängersteg gemäß den
Planunterlagen der Stadt erstellt.

Di.e Glen.sanlagen werden von der L 104 in einem Winkel von 596
gekreuzt. Im .Bereich der Straßenbl'ecke ].i.egt die Landesstraße
I04 in ei.nem wadi.us von R = 2000 n. tiber Schlenenoberkante
wi.rd an der ungünstigsten Stelle eine lichte Höhe von minde-

stens 5,70 m im Endzustand eingehalten. Dle Brücke i.st mit
Schutzvorri.chbung gegen das Berühren der Fahrleitung auszu-
statten.

l

2

3

({.,)

Für das Anbringen von Sehutzvorrichtungen. gegen das Berühren
von Fahrleltungen und flip die durchzuführenden ET'duhgsmaß

nähERen sind die VDE-Vorschriften O1 15/3.65 stevie di.e Eiilheits-
zeiëhi)augen Ezs 31 48 des Bundesbahn-Zentl'a].amtes München zu

beachten.

Daneben gilt die Anordnung des bundesministers für Verkehr vom
20.2.1967 - StB 2/3/E l./E 4-ikb-6'B 6l7.

/



4. Der Bahnübergang wird i.m Benehmen mlt den Beteiligten, spätestens
zür Verkehrsübergabe der beiden Bauwerke, von der DB beseitigt.

$ 3

Ar.beitsäusfiihrünl

1 . Die Bauarbeiten so].len 1974 begoiu+en tm.d 1976 abge.schlossen wëi'

den.

2. VÖr Begi:nn d9.r BiqickeQgrbeiten werben dle statischen Berechnungen
Ünd Äusfilhrungsp].äne der DB zur. E]ös]chtna]une vorge].ög+

3. Das Bi'ückenbaixwerk im Zuge ä.er L I04 Bowie die Anpëhlußrampen mit
Zugat2anlagen zwischen Baü-km 1 + 500 uöä:2- + 933 wer'den von
Lahm Badën-WUfttembe+g gebaut. ])er Fußgäügez'steg mit Ab;gängen . 2u

dën BahnsteigeÜ wild- von der Städt gepläht und i.m Benelliüen mit
der DB erstellt.

4. Zeichnimgen und Be.rechnungen fiU' Batlbehelfe (Bä\lgliube) 9 soWeIt
sle den Einwi.rkungeh von Eisenbähnlästën ausgesetzt -blind und da-
durch di.e Betr.iebSslcherhelt bü.iiflussen körben) werden der DB

statisch geplqiijt gugeleltet. Bei den Bäuarbeiten wird auf dle
Si.gnä]].ëltungën lnäd Kabel Rücksi.cht genommen

5. Di.e Unfa].lverhütungsvorschriften der DB (UW-DV 132.) worden be-
aclltet.

6. Di.e DB beseitigt den Bahnübergang und :führt alle erforderlichen
Änderungen an den Bahnan].aßen aus .}

1 . Dle Straßenüberführung. .übër dle Bahnaiilagen und dle daran an
schließenden BiqlQk9ll!+anpq4 elnsëhllëßlich del' Straßenanlagen
weräën Ei.gentun des Läljdes.

2. Der Fußgängersteg geht in das Eigentum der Stadt übëFi Die

[! !!U!!ggl5g ]91:..:11P.]?gg:ge!!!%!!-.geq.. gËgw
tuÜ: :dëi' DBL -Die Trapp.exi uhd der steg .Üet'de4. däheF gratis.ch und

konstrukte.v getrelmt.
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:Kögtëü'

Di.e Vorau$setËungën äër .$$ 3 til4a .1 3i dës Ei.senbäliljkreuäubgs.gpgëtzes
vom 8.. 3 .-:1 971 )rpräëb vöü 4ëü. BÖËeiligten äls erfüllt angel.ehëb:

2. Dle Kogteh. wer:deö hq9 $. j3 Xb.i,. 'l .B©'q aueg.etei].t, .Dle Köëtë$iüaëge

ötëiöt. :sich nëëb b.e+lÜ.egepgpr KQstëüiiberslëb:t , äie BëBtgng.të-i4.
ä.i.-ëËäf tëkëinbal:uJÜ lgt ;

.D]eenägU].tlgeBei'echnw)Baer. . . . :.. .:ü tei.lehrten K08ten ergo.;gt bach

aëa tätälicÜ.iöb ;jh$äilëbq:ën ä$ër#ëänx4ë8fähiËen !P$.güböp Rir

.Erüiitt].]t;4g der Kostënnass:e üaßgebbeüden Bëstiii)ËluiiËën der 'l . -EMV

(E:i::sëlibglli$reuzlngs+ërordnuüg) . Der. B:ei'ëëlmu)ag -äet PëilsÖ+q].koËtiq
nach $ Z} AbË. 2 :Nn. "I der 1 . EKx'V 'üetdën. .eile :3ebëils .Ëi4$iblgeü,
vou Ëundegbilnlstëi' fui' Vërkehf bëkaf)ntËegebqnea. Dlu'cbgëllnittsu
sätze l(lülüä.tteli)äre Konten filme GeögizikostëÄ) zÜërund$ belegt.

3. Dle Ko;ËtenmaËse vit'ä nach -def' 1. Bitt.V ermittëlt. Zut' Kosteimasge
gehör'ep ;4uqh ili;e dul'ëb Bëibriebserschvrex:Bisse der DB vergil'dachten
Men!:hegte.n, soweit: -sle . durch d-ie Baumaßnabne beat.ngt sind

4. Die Bëteä.legten Btpllen die von ihnen zu erbbblngëndeh Rlöstenaü

teile entspreëheäd dem Bü\ifoiitscht'itt äut' Vërfiig\ing .

5. Vei,ilalbunggkög'üën hach $ 5 der 1 . El<lrV werden in Rechnung ge-

stellt.

6. Für die Berechnung dër Umsatzsteuer gilt das Rundschrei.ben des {'
DVBL vom 30.3.1971 - StB 2/E 1/2/6 - Lkb-2023 Vms 71.

$ 6
pflicht

i.ä bald-'kü 'l?ä;QÖ6,a) 8$Faß99iilbg;:g
[ . Die Ëthä].tung und Verkëbrsëichë!'üngspflicbt der Straßenüber-

ftihrung einschließlich der Rampen ulla Sttaßehanlagen obliegt
dën,Laürt,

Daü Land obl ilëgt die tlbërwqcbbung äes . Bf'ticReiibauWerkës. nach
DIN 1076. Döi. Ëi'haltunggärbëiten lieben oder iibeb dëT Fahr-

} .. ' : l. .

lëltubg wei'den dle notxëndigen gchutËÜabriälmen M.t:. dob öt't-

2

/
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lich zuständigen Stellen der DB getroffen.

b)

1. Die Erhaltung und Verkehrssicherungspflicht des Sieges
obliegt der Stadt.

2. Die Erhaltung und Verkehrssioherunggpflicht der 'treppen
vom Steg zu den Bahnsteigen obliegt der DB;

$ 7

ScblB81bgg.ËJ:BgllEggE

{'

:?

1'

1. Die Vereinbarung bedarf gemäß $ 5 ESTG hinsichtlich der
Kostenbeteiligung des Bundes der Genehmigung des Bundes
iainisters für Verkehr. Diese Genehmigung wird das Land
einholen.

2. Die Verei.nbarung wird 8-fach gefertigt. Je 3 Fertlgungen
erhalten das Land und di.e DB, eine Fertigung erhält der
Bundesmlni.ster flip Verkehr und eine Vereinbarung erhält
die Stadt.

Freiburg, den
Regt.erungspräsidiÜm Frei.burgAbt. IV

- Straßenbau
)

Mahlberg, den

Stadt Mahlberg
Der Bürgermeister

Karlsruhe, äen
Deutsche Bundesbahn

Bundesbahndirektlon Karlsruhe
4.3 '1' 37 1wu F
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ErëH'P?Üi"T

zur Ver,eiöbäz3ng vöÖ l0.6:./29.4./?'.5.1974

zv3.schen

-. j:. )

'/

:1'

t dem Land Baden=VürtËenbe:'8, ve!'tz'etea dui'oh das Regten'ungabpäeldiula
Freibw'g n Abb'heilung !V = S'üi'QßoDbäu i.n FpQibürgo nachstëbeÖd n Land

r

}

de? Start't mablbez'g, ve!''b!'etezi dwpch den Btirgezneiste? der Start't.
nächsbebënd u Stadt D genänn't

der Deutschen Bundesbbahzi, vor't?Qüen dtHpch die Bundesbalmdli'aktion
Karlsx-like , nachstehend gemeInE

übe!'

die Beseiëig12mg des falun ibe ganges WP a75 in Zuge dep zveigleisi.gen
!iaup+,halm Rla Zsltü.c (BQlxnplm '171 $840} auf Genar]:mlg BHab].n

be!'g dtu'ch den Bau eine!' $tl''aßenüberlüh!'lxilg l.n BalmnlW 172e006 tud
ei.neB $'ußggnge?8'reges über di.e Bahnanlagen in Bereich doB jetzigen
Balilxüberganges.

}

Gemäß $ 5 d.el:' Ve?eiJlbu'tmg von 't0.6./29.4./7.5.1974 vo den di.e Reibe!
deP i4eßnehwe nach $ '13 .Abs. 'l Eitri) üufge'ëei:tp Dle ea.dgtilb3.ge Be!'ech-

n\mg 4o!' zu heilenden Ëos'Ee erfolge nae1l äcu ta'tsäclü.3.ob {a.nld.lenke!
onoplte3mungsfählgeu ,ëusgabon !i1l' i.eisttnge tm.d Lieferla3gen uribe!'

Belücksich'bi.gu.ig de:' !üF d-ie nrBüt'ö!\lng tier Ënsboiu&68e azaSgebeaäea

13ec'ëim lingen äo 'l . H<pV (Ei e 2b hnlupe\uvz3gsve!'o?l3nlD8>.
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$ 2

G KshB ißüs'boaÜbe ,vieh'b (3.er zf8:'einbau'Emg vcu 'l0.6./29Ü4+/?.5o197Z} bea

ëz;tagen dg.e vex'ansc1lla6bcn Ge Q tka ten g8x' dia Beseitigtmg d
Bah ilse!'ga12ge8 4 653 0QOoOO n4'

Di $e Ee8ben sind. !n verschicdezlen Post'ëionen
:ü.cht uusz'eiohenä.

Bie tatsäcltlioben Getan'ëkas'ëen bete'alan }.'b. beË].lea

geraer Rosi;eRBt)a?nIGht , di.e ßesbw).äbei] der' ]l?-.

88 tags\reFei.nba!'t2]:1g äs'b 6 39'i 0QQpOQ !)!H.

DS.e Ben'ëi,nlm gen und neal.zlguuë;en dar Vergl! barun8 vom it).6./29ö4./
7.5 .'t974 b].elllex church diese EF'gänztüngßverei.nb mmg unbo:ehrt \und

6ol'ben vei$erhi.n.

K /.

Die il?gëbnzll Eüvepe.lni3n='!;Jlg bed.az'f ßol äß $ 5 Elk'a hj.naj.{lËi'blj.ch äez'
Kontcnbei;ei.:l.i.gnülg ä f ß\ de:s nn der Blc\6tsaez'b.6})2.m8 (ie ? GeueiNmäglang

ëe:s ßundeüminl.sbe?s :Eü!:' 'gerlceb:'. Di : a Gelneb.m j.gt;n13 wi!.vl dali Land
einholen.

$ 5

i)l.e Ex'glänzungßv'epen bü!'ulz3ß vi=.al. 1;3'.:?8Qül2 Ëe:rex"tagt., J© 3 Fe!.'tlßUn:gen
GThuä].'iQD öü8 Land lnn.ä die Da\!'bsc1l } ihindesbaËm! eä.ne $'er'bigUng a:i-bë:Ë.'b

ilo=' E\xlwe: i:ai.ni:3tez- il'ül- 'V:n'kalb' klar eine 'fe!.nin't)6111j.n8 e:,] Ëi:tt äi.e Si;aüh
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Katrin Moser

Von:
Gesendet:

An:
Cc:
Betreff:

Wurster, Hangörg - w2k Rechtsanwälte <wurster@w2k.de>
Montag, 20. März 2017 08:46
Katrin Moser

Schwarz, Jessica - w2k Rechtsanwälte

AW: Erdung von 3 Bahnbrücken im Stadtgebiet Mahlberg / Vereinbarungen
zur Prüfung/ Anfrage aktueller Stand

Guten Morgen Frau Moser,

bitte entschuldigen Sie, dass die Beantwortung Ihrer Anfrage sich so hingezogen hat. Die Frage ist einfach zu
beantworten. Der Begriff Schutzerdungsanlagen findet sich in $ 14 Abs 3 Eisenbahnkreuzungsgesetz(EKrG) . Danach
gehören Schutzerdungsanlagen zu den Eisenbahnanlagen. Nach $ 14 Abs l EKrG trägt das Eisenbahnunternehmen
die Baulast für HersteHung und Unterhaltung der Eisenbahnanlagen. Damit scheint mir die Rechtslage klar.
Über das weitere Vorgehen können wir uns gerne telefonisch abstimmen. Diese Woche bin ich bis Mittwoch in der
Kanzlei. Danach bin ich abwesend.

Mit freundlichen Grüßen

Ha nsjörg Wu rster
Rechtsanwalt

W2K
Wurster Weiss Kupfer
Rechtsanwälte Partnerschaft mbB

Kaiser-Joseph-Straße 247
79098 Freiburg
Te[.0761/2].1149-40
fax 0761/2].1149-45
www.w2k.de

Von: Katrin Moser]mai]to:moser.stadt@mah]berg.de]
Gesendet: Donnerstag, 9. März 2017 20:16
An: Wurster, Hansjörg - w2k Rechtsanwälte

Cc: Dietmar Benz; Jürgen Kaltücken im Stadtgebiet Mahlberg / Vereinbarungen zur Prüfung / Anfrage aktueller Stand

Sehr geehrter Herr Wurster,

wir möchten nochmal anfragen, bis wann wir das Ergebnis der Überprüfung erhalten werden ?

für Ihre Bemühungen im Voraus besten Dank

Mit freundlichen Grüßen

i.A. Katrin Moser
Leiterin Bautechnisches Amt

Stadt Mahlberg
Rathausplatz 7
77972 Mahlberg

Tel.:07825/8438-22



Fax:07825/8438-38

E-Mail: moser.stadt@mahlbQrg:dg
Internet: www.mahlberg.de

Informationen in dieser Nachricht sind vertraulich und ausschließlich für den Adressaten bestimmt.
Kenntnisnahme durch Dritte ist unzulässig. Die Erstellung von Kopien oder das Weiterleiten an weitere,
nicht originäre und benannte Adressaten ist nicht vorgesehen und kann ungesetzlich sein. Die Meinungen
in dieser Nachricht stellen lediglich die Meinungen des Senders dar. Falls Sie vermuten, dass diese
Nachricht verändert wurde, setzen Sie sich mit dem Absender in Verbindung. Die Stadt Mahlberg
übernimmt ohne weitere Überprüfung keine Verantwortung für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhalts
Unbefugte Empfänger werden gebeten, die Vertraulichkeit der Nachricht zu wahren und den absender sofort
über einen Übertragungsfehler zu informieren.

Von: Marco Spitzer
Gesendet: Freitag, 20. Januar 2017 07:50
An: 'wurster@w2k.de' <wurster@w2k de>
Betreff: Erdung von 3 Bahnbrücken im Stadtgebiet Mahlberg/ Vereinbarungen zur Prüfung

Sehr geehrter Herr Wurster,

seit einigen Jahren läuft mehr oder weniger, das Projekt mit den 3 zu erdenden Bahnbrücken im Stadtgebiet
Mahlbe rg

Gestern fand ein Besprechungstermin bei uns im Hause statt. Anwesend waren die folgenden Personen

Vertreter der DB: Herr Rolf Frenk

Mailänder Consult: Frau Hestiningtyas, Herr Scherrer
Büro Hampf Consult: Frau Göpel, Herr Hampf
Stadt Mahlberg: Frau Moser

Nach einigen Wortgefechten über die Tische hinweg, hat sich herausgestellt, dass sich eine Menge
Missverständnisse aufgetan haben.

Seit Jahren konnte niemand die Vereinbarung(Eisenbahnkreuzungsgesetz) finden, bis zum gestrigen Tag

Mailänder hat uns Kopien überlassen, die wir Ihnen in der email beigefügt haben. Wo die Originale sind, und wer
diese hat, hat niemand von sich gegeben.

Es hat sich der Begriff Schutzerdung, und Gefahr in Verzug aufgetan

Unser An[iegen, bzw.].. Schritt ist zu wissen, wie wir der Erfüllungspflicht nachkommen müssen

Was bedeutet der Begriff Schutzerdung in den Vereinbarungen? Müssen wir uns darum kümmern, oder ist das
Angelegenheit der DB.

Als Beispiel: Die Fußgängerbrücke am Bahnhof in Orschweier ist Eigentum der Stadt Mahlberg, weil sie über die
Schienen gebaut ist. Von der Fußgängerbrücke(2 Rampen in Schneckenform), sind zusätzlich Treppen von Bahnsteig
zu OK-Rampe vorhanden. In dem gestrigen Gespräch hieß es, die Treppen müsste DB erden, die Brücke wir.

Wir können auch gerne telefonieren

für Ihre Bemühungen im Voraus besten Dank
2



Mit freundlichen Grüßen

i.A. Katrin Moser
Leiterin Bautechnisches Amt

Stadt Mahlberg
Rathausplatz 7
77972 Mahlberg

Tel.:07825/8438-22
Fax:07825/8438-38

E-Mail : spBzer:slgd!@ng!!!berg.dg

++++:k++++:k+ ,klk # ## lk # ## ## ### # #+++++'H

:1'
über einen Übertragungsfehler zu informieren.
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STADTMAHLBERG
Hauptamt
Rathausplatz 7
77972 Mahlberg

16230810

HAMPF CONSUÜ

Anfrage per email am 12.10.2017 von Frau Moser bzgl. anfallendem
Kostenaufwand in 2018

Bauwerksprilfungen

BW 001 - Schmiedewegbrücke
BW 002 - Feldstraßenbrilcke
BW 003 - Fußgängerbrücke Bahnhof

Die Hauptprilfung an den 3 Brücken wurden in 201 7 durchgefilhrt
Die nächste Einfache Prüfung ist in 2020.

Weitere Brücken in der Erhaltungspflicht des AG sind nicht bekannt

\

/

Instandsetzungskosten

Die genannten Instandsetzungskosten entsprechen einer Kostenannahme, weil
keine eingehenden Untersuchungen oder Planungen vorliegen. Sie sind deshalb
zum Überblick über die Kosten gedacht, jedoch nicht als Grundlage einer
Maßnahmenplanung geeignet.

Die Instandsotzungskosten für die 3 Brücken (BW 001 , BW o02, BW 003) sind
anhand der Hauptprüfungen 201 7 grob abgeschätzt. Eine Mengenermittlung ist nicht
nrtAlnt

Grundla

Die genannten Kosten basieren auf dom Stand von l0/201 7

Die Instandsetzungskosten beinhalten
diereinen Baukosten
8 % Baustelleneinrichtung
19% Mwst.

Sie beinhalten nicht:
Voruntersuchungen
Planungsleistungen
Arbeiten an Versorgungsleitungen
Entsorgung von Sonderabfall
Arbeiten außerhalb des Bauwerks
Kosten Dritter (z.B. Leitungsträgor. DB)
Kostenerhöhung(Baupreisindox)

Bei der Bewertung der Kosten ist zu beachten, dass diese ausschließlich für die
genannten Leistungen berechnet sind und für eine Ausführung im Rahmen einar
größeren Instandsetzung gelten.

Die Kosten von Rüstungen und anderen Baubehelfen sind nicht eingerechnet. weil
diese stark von der Konzeption und dem Ablauf dor Baustelle abhängen. Bei der
Aufstellung dor Kosten sind weitgehend alle Schäden berücksichtigt. Im Einzelfall ist
zu prilfen. ob der Schaden instandgesetzt oder belassen wird oder das Bauteil
langfristig ausgetauscht wird .

Seite l von 4



STADTIVIAHLBERG
Hauptamt
Rathausplatz 7
77972 Mahlberg

16230810

HAMPF CONSUH

BW 001 - Schmledewegbrücke
Kostenschätzung

Bauteil
berbau

Riägam). Betonins andsetzung in
Kloinstflächen

erneuern

Kappe.Betoninstandsetzungin
iKleinstflächen

.tp'h

l.psdi

l.päch

1.500.00 !LJ.:PO,oqj
Unterbau

Lage!

Kal

..tb''!
llPsd]

2.000.00 €;

1.500.00 €

2.000.00 €

1.500.00 €

Schuh-
einrichtungen

und AufsaUgeländqbenteHeE
IFtiitstabgeläiide} erhöhen
Füllstabgbiäiider. Korrosionsschutz
Qrneunn

R=RëiX6iä:ië;:FaöëäiëiÖÜës
erneuern

emeuorn Inkl. Fuganvorguß
Fahrbahnbelag.Erneuerung der

IAbdiqyW

in Teilflächen, Betoninstandsetzung
jan der Bermq

t10jm
55jm

tlojm

300.00 €1 s3.00Q:9q.1l
lë6l®llt to 17s.OQj

75.00 €1 8.250.00 €

s20.00€1 .jzo,we

JAusstattung

Beläge

.tPsq

360 im:

360 jm:

. .o.oo €L3,.600.0' €

95.00 €i .34;00.00 €

Gelände

.d ps!!!...Ll:200. opel...14oo.oo f

Zusammenstellung
;kostenSumme Insb

Kleinstlelstungon
Baustelleneinrichtung
Summe Baukosten netto
Mwst.
iiMme Baukosten

15% von
8a% von

19% von

167.445.00€
167.445,00 €

167.445.00 €
25.116.75 €
13.395.60 €

205.957.35€
39.131.90 €

245=Ö8g,2S
205.957.35€
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STADTMAHLBERG
Hauptamt
Rathausplatz 7
77972 Mahlberg

16230810

KAMPF CONSUU

BW 002 - Feldstraßenbrücke
Kostenschätzung

Unterbau
Bauteil

Widerlagerwand, Fltlgelwand,
Risslnstandsebung ab 0.2 mm
Rissbreite

llPsch

lipsch

l.psd

r60.00 €t 76P.oo€
Ka

Längsfugen erneuern
Kappe,Unterricht,
Betoninstandsetzung Im Bereich der
Querfugen
Kappe,Betoninstandsetzungin
Kleinstflächen

IKappe OberHächenschuüsystem
herstellen

2.200,00 gl..g:200.00 €

l.Pü

120jma

1.800.00€ 1.800.00 €

l:soa.gQ q

65,00 €

1.500,00 €

7.800.00 €

Schuß-

elnrjghtungen 60jm

].psch
Ausstattup!

Beläge

R;Ë=8ëjf:äiiëÜhjëheuem

omeuem Inkl. Fugenverguß
Fahrbahnbolag.Ernouorung der
Abdichtung
Gehwegbelag. Asphaltemeuerung in
Teilflächen

180jm'

180 jm:

101mz

llo.oo€1 19:800.Qg€

os.adel !Z:ilpQ,po €

85.00 €1. 119.ogf

ung
lskostenSumme l

en

itung
Summe Baukosten netto
Mwst.

Öiteh bruttoumme

15% von
8% von

19% von

71 .510.(D €
71.510.00 €

87.957.30€

71.510.00 €
l0.726.50€
5.720.80 €

87.957,30 €
16.711.89 €

904
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STADTMAHLBERG
Hauptamt
RathausplaQ 7
77972 Mahlberg

16230810

HAMPF CONSUU

BW 003 . Fußgängerbrilcke Bahnhof
Kostenschätzung

Bauteil
bernau

1=!.[1jitel: =q]i]it:]]]

Platte, Betoninstandseüung in
Teilflächen ].;esch

l:esch

2.500,00 € 2.500,00€

500.00 €
Unterbau

IAuflgggrbanb,BoinigungsarbgiteQ
ËFlügolwand Bobninstandsekung
in KleinstHächen

50Q.OO€

950.00 €
Fahrbahn
ilberganl

950.00 €

Konstruktion mit l Dichtprofil,
Reinigungsarbeiten. Emeuerung
des Korrosionsschutz

Kal
13jm ';'," 'L+s;'agt

KleinstRächen

Kappe, Emeuorung dor OS-
Beschichtung

lh"cQ
350 Im:

l.soo.oo€1 1.500,00 €

Schuß-
einrichtungen

65.00 €Ë 22.750.00 €

Füllstqygeländelerneuem 260 Im 300.QO €i 78.000.00 €
Ausstattun

Entwässerungsrinne emeuem
Reinigungsarbeiten

Bela

800,00 € wo.oo €

emeuem
Gehwogbolag. Asphaltomeuerung

ilPsch
45 jm:

1.500.00 €1 l.soo.oo €
85,00 €i 3.825.00 €

Zusammenstellung
Summe Instandsetzungskosten
Kleinstlelstungen
Baustelleneinrichtung
Summe Baukosten netto

15% vOR
8% von

116.875.00 €
116.875.00€ 17.531,25€
116.875.00 € 9.350.00 €

143.756,25€

osten brutto
19% von 143.756.25 € 27.313.69€

171.069.94

Aufgestellt:
16.10.2017
HAMPFCONSULT
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